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Der militarische Identitatsdienst (MID)

Lo./Der militdrische Identitdtsdienst ist der Sektion Konventionen , Sonderaufgaben, Rechtsdienst,
des Bundesamtes fiir Adjutantur (BADJ) unterstellt. Diese Sektion bearbeitet alle Belange des Kriegs-
volkerrechts mit Ausnahme der Fragen iiber die Fiihrung und den Einsatz der Armee, die durch den
Generalstabschef behandelt werden. Sie leitet den militdrischen ldentitdtsdienst (MID) und den Gefal-
lenen- und Vermisstendienst der Armee (GVD). Sie stellt zu diesem Zwecke die ldentitdtsdokumente
(Identitdtskarte, Erkennungsmarke) aus und iiberwacht die Abgabe an die Angehorigen der Armee. Im
Kriegsfall wird sie zur Meldezentrale der gefallenen und vermissten Wehrmdnner.

Die militdrischen Identititsdokumente:
Identitdtskarte und Erkennungsmarke

Nach der Aushebung oder Rekrutierung neuer
Dienstpflichtiger erstellt der Militdrische Iden-
tititsdienst aufgrund der Angaben im Dienst-
biichlein (DB) die militdrische Identitdtskarte,
wobei gleichzeitig AHV-Nummer und Persona-
lien gepriift werden bevor anhand dieser Unter-
lagen noch die Erkennungsmarke angefertigt
wird. Nach dem Eintrag im DB (Seite 10 bzw. 13)
gehen die Dienstbiichlein an das betreffende
Kreiskommando - zur Weiterleitung an den
Wehrmann zuriick. Nach der Anfertigung der
Erkennungsmarken, die bei einer Firma in Fla-
wil gepriagt werden, sendet der Militdrische
Identitidtsdienst die Identitdtskarte und Erken-
nungsmarke, begleitet von einer Weisung iiber
die Verwendung, direkt dem Wehrmann zu. Die
Identitidtskarte ist vom Wehrmann nach Erhalt
noch mit Tinte zu unterschreiben und in dem
aufderletzten Seite im DB angebrachten Tédsch-
chen aufzubewahren.

Tauchen bei der Kontrolle falsche Matrikelnum-
mern auf wird das betreffende Kreiskommando
informiert; dieses hat dann vom betroffenen
Wehrmann einen neuen AHV-Ausweis zu ver-
langen, sofern der Fehler nicht bei der Ubertra-
gung ins DB entstanden ist. DB und neue Identi-
tidtskarte gehen nochmals zur Kontrolle an den
MID, gleichzeitig wird unter Umstdnden auch
die Erkennungsmarke erneuert.

Dieses Prozedere erfolgt vordienstlich, das
heisst beim Einriicken in die Rekrutenschule
sollten Identititskarte und Erkennungsmarke
bereits auf dem Mann sein. Wer in der RS zum
Sanitidtsdienst eingeteilt wird (Sanitdtspersonal,
Militdrspiel) erhilt eine blaue, nur fiir Sanitits-
personal und Seelsorger giiltige Identitatskarte.
Diese werden wihrend der RS vom Militéri-
schen Identititsdienst ausgestellt, wobei im

354

Gegensatz zur grauen, allgemeinen Karte, sich
der Inhaber noch mit einem Passbild (Foto) aus-
weisen muss. Auf beiden Karten sind auf der
Riickseite Merkpunkte betreffend die Gesetze
und Gebrduche des Krieges angebracht. Sie
beinhalten Verhaltensregeln gegeniiber Rot-
kreuzeinrichtungen, Kulturgiiterschutz und
Kriegsgefangenschaft.

Mit der Identitdtskarte erhdlt jeder Angehdorige
der Armee noch eine'Erkennungsmarke (vom
Wehrmann scherzhaft «Grabstein» genannt).
Gemadss einer internationalen Vereinbarung
werden in allen Armeen Erkennungsmarken
getragen (Israelis sogar zwei, wovon eine im
Stiefelschaft). Die Erkennungsmarke besteht
aus einem ovalen nichtrostenden Chromnickel-
stahlpldttchen das bis 1100 Grad Hitze standhalt
und in der Mitte geschlitzt ist, damit man beide
Hilften gut trennen kann. Auf der Vorderseite
jeder Hilfte sind Matrikelnummer, Name,
Geburtsdatum, Konfession, Biirgerort und Blut-
gruppe des Inhabers geprigt, die Riickseite gibt
Auskunft iiber seine Nationalitit.

Identititskarte und Erkennungsmarke gehoren
zur personlichen Ausriistung des Wehrmannes,
sie werden im DB eingetragen und sind zu jeder
Dienstleistung oder Ausriistungsinspektion
mitzunehmen. In Zeiten eines aktiven Dienstes
hat jeder Angehorige der Armee die Identitits-
karte aufsich zu tragen. Neben der Erkennungs-
marke sind das die einzigen Dokumente mit
dem der Wehrmann seine Identitdt belegen
kann und ihn als Angehoriger der Schweizer
Armee ausweist. Die Identitdtskarte ist daher
nur im aktiven Dienst giiltig, sofern der Inhaber
die militarische Uniform oder die eidgends-
sische Armbinde trigt; als zivile Ausweisschrift
darf die Identitdtskarte nicht verwendet werden.
Dagegen darf die Erkennungsmarke auch in
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Zivil, im Inland als auch im Ausland, getragen
werden; die Erkennungsmarke bleibt in allen
Féllen auf dem Inhaber.

Verwendung der beiden Dokumente

Bei kriegerischen Ereignissen dienen Identitats-
karte und Erkennungsmarke zur Identifikation
des in Gefangenschaft geratenen oder eines
gefallenen oder verstorbenen Wehrmannes.
Vom Sanitatspersonal oder Truppenseelsorger
wird die untere Hailfte der Marke abgetrennt
und diese dem Gefallenen- und Vermissten-
dienst (GVD) der Generaladjutantur zugestellt,
welche darauf die betreffenden Stellen (Ange-
horige, Militdrdirektion, Zivilstandsamt) iiber
den Tod des Wehrmannes informiert. Der
Todesmeldung an die Angehorigen werden die
Identitidtskarte (soweit noch vorhanden) und die
untere Hailfte der Erkennungsmarke beigelegt.
Der obere Teil der Erkennungsmarke mit Hals-
kettchen verbleibt auf dem Toten.

SCHWEIZERISCHE ARMEE ARMEE SUISSE ESERCITO SVIZZERO
Identitatskarte
c (Gentfer Abkommen zum Schutze der Kriegsopfer)
Carte d'identité
(Conventions de Genéve pour |a protection des victimes de la guerre)
Tessera d’identita
(Convenzioni di Ginevra per la protezione delte vittime della querra)
Matrikelnummer
Numéro matricule
Numero matricola 715' 30‘220
Name
Nom m]
Cognome Bter
Voiname
Prénom
Nome Kﬂrl
Geburtsdatum
Date de naissance
Data di nascita 20.04'50
Burgergemeinde i
Commune d'origine x
Comune d'attinenza Otelfingen
Blutgruppe
Groupe sanguin
Gruppo sanguigno B Rh+
Religion / Konfession
Religion / Contession protesta_nt N
Religione / Confessione
Datum / Date / Data Grad (Funkuonsstufe) /
Grade (ciasse de fonction) / Grado (classe di funzione)
Unterschrift / Signatuge / Firma
i
W, Lwrten
Form36 1 785100000 32060
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Verlust der Identititskarte oder
Erkennungsmarke

Bei Verlust eines dieser Dokumente ist ein
«Ersatzbegehren fiir Identitditsdokumente»
(Form. 36.3) an das Bundesamt fiir Adjutantur
(BADJ) zurichten. Diesem Begehren ist das DB
beizulegen und der Grund des Verlustes anzuge-
ben. Je nach Verschulden erfolgt der Ersatz zu
Lasten Wehrmann oder Staat.

Ersatzkosten derzeit: Identitdtskarte Fr 6.—,
Erkennungsmarke Fr. 9.—.

Auf Grund einer Statistik werden pro Jahr geédn-
dert oder ersetzt:

falsche Matrikelnummer 10°000
verlorene Identitdtskarten 6’000 — 8’000
verlorene oder defekte

Erkennungsmarken 4’000
Duplikate Dienstbiichlein 600

Rekrutierungen pro Jahr ca. 40’000 — 45’000

Da die erwidhnten Identititsdokumente zur per-
sonlichen Ausrlistung des Wehrmannes geho-
ren ist fir die Kontrolle und den Ersatz der Feld-
weibel zustindig. Doch liegt es auch im
Bereiche des Fouriers bei der dienstlichen DB-
Kontrolle darauf zu achten, dass die Identitéts-
karte im Dienstbiichlein vorhanden ist. Fur
jeden Ersatz oder Anderung dieser Dokumente
ist allein das Bundesamt fiir Adjutantur zustan-
dig, ihm obliegt gemiss Militdrorganisation der
militdrische Identitidtsdienst (MID) und der
Gefallenen- und Vermisstendienst der Armee
(GVD).

Oben: Die zweiteilige Erkennungsmarke
Nebenstehend: Militarische Identitaskarte

355



	Der militärische Identitätsdienst (MID)

